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i Ordnung gemäß $ 37 Grundordnung 

$ 3 Organisationseinheiten zur Bestellung von Honorarprofessorinnen / Honorarprofessoren 

(1) Die Arbeitsgruppe wird von einem Vorstand geleitet, der aus drei 
Professoren / Professorinnen und zwei wissenschaftlichen Mitarbei- 
tern / Mitarbeiterinnen mit (beratender Stimme) besteht. 

(2) Die der Arbeitsgruppe angehörigen Professoren / Professorinnen $1 
wählen einen / eine der drei Professoren / Professorinnen des 
Vorstands zum Sprecher / zur Sprecherin. ; stand pP / pP Zu Honorarprofessorinnen/Honorarprofessoren können auf Antrag des zustän- 

(3) Die Amtszeiten betragen zwei Jahre und beginnen jeweils am 1. Juli. i digen Fachbereiches und nach Stellungnahme des Senats vom zuständigen 
(4) Die Arbeitsgruppe kommt auf Einlädind ihres Sprechers / ihrer Spre- Ü h 3 Ministerium Personen bestellt werden, die nicht Mitglieder eines Fachbe- 

cherin oder auf Antrag wenigstens einem Drittel ihrer Angehörigen : reiches der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sind, wenn sie 
zusammen. 1   1. nach ihren wissenschaftlichen oder künstlerischen und berufspraktischen 

Leistungen den an Professorinnen/Professoren zu stellenden Anforderungen 

genügen, 

2. in der Regel über eine fünfjährige Lehrerfahrung an einer wissenschaft- 

lichen Hochschule verfügen, 

3. bereit sind, an der Erfüllung der in den $$ 2 und 3 NHG und in $ 2 Grund- 

ordnung genannten Aufgaben der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 

mitzuwirken. 

   

    

            

$ 4 Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach Verabschiedung durch den Senat der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in Kraft. 

® g2 

Beabsichtigt ein Fachbereichsrat, eine bestimmte Person zur Bestellung als 

Honorarprofessorin/Honorarprofessor vorzuschlagen, so hat er zur Überprüfung 

der Voraussetzungen gemäß $ 1 entsprechend $ 57 Abs. 3 NHG in Verbindung mit 

$ 32 Abs. 2, 4 und 5 Grundordnung eine Bestellungskommission einzurichten. 

Ihr sollen mindestens zwei Frauen, davon mindestens eine Frau, die die Rechts- 

stellung einer Professorin hat, sowie Vertreterinnen/Vertreter des Faches 

angehören, in dem die/der Vorgeschlagene tätig werden soll. Die zuständige 

Frauenbeauftragte ist vor der Bestellung anzuhören. Sie hat das Recht, an 

den Sitzungen beratend teilzunehmen und die Akten einzusehen.    
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$3 

Die Bestellungskommission hat gegenüber dem Fachbereichsrat eine Stellung- nahme zu der Frage, ob eine Bestellung zur Honorarprofessorin/zum Honorar- professor vorgeschlagen werden soll, zu erarbeiten. 

Für die Begründung der Stellungnahme sollen mindestens zwei Gutachten aus- wärtiger Professorinnen/Professoren oder anderer Sachverständiger eingeholt werden. 

Die Gutachten müssen der Bestellungskommission vor ihrer Beschlußfassung vorliegen. Der Empfehlung der Bestellungskommission sind die sie begründen- den Unterlagen beizufügen. 

s4 

und Kultur zur Bestellung als Honorarprofessorin/Honorarprofessor erfolgen soll. Der Beschluß des Fachbereichsrates bedarf der Mehrheit der Stimmen 

nn 
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aller Stimmberechtigten Mitglieder und auch der Mehrheit der dem Fachbereichs- 
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Die Rechtsstellung einer Honorarprofessorin/eines Honorarprofessors und die 

Berechtigung, diese Bezeichnung als akademischen Titel zu führen, Br durch 

Verzicht oder durch Widerruf der Bestellung. Die Bestellung ist zu widerrufen, 

wenn Gründe vorliegen, die bei einer/einem in das Beamtenverhältnis auf Lebens- 

zeit berufenen Professorin/Professor zur Rücknahme der Ernennung, zum Da 

der Beamtenrechte oder zur Entfernung aus dem Dienst führen würden. Darüber 

hinaus gilt $ 37 Abs. 5 Grundordnung. über den Widerruf der Bestellung ent- 

scheidet das Ministerium für Wissenschaft und Kultur nach Anhörung des Fach- 

bereichsrates. 

$7 

Die Zuständigkeit der Gemeinsamen Kommission nach $ 99 NHG bleibt unberührt. 

$8 

Diese Ordnung tritt mit dem Tage der Beschlußfassung durch den Senat in 

Kraft. 

 


